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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

LYN. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXXVII. Jahrgang.
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Erscheint wöchentlich. — Preis per Semester für die Schweiz Fr. 5. — Bestellungen direkt
in Basal. Im Auslande nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an. -

Bedaktion : Oberst II. Wille, Meilen.

an Benno Schwabe I Co.

- Inserate 35 Cts. die
Verlagsbuchhandlung

einspaltige Petitzeile. -

Inhaltt Das kantonale Ernennungsrecht der Offiziere. — Die neue deutsche Heeresvorlage. —
Neuordnung der Maschinengewehrabteilungen im russischen Heere. — Ausland: Deutschland: Abstinenz-Vereine.
— Frankreich: Feldausrüstung. ¦— Oesterreich-Ungarn: Motorboote für die Pioniertruppe. Lehrervorbereitung
bei der Honved. Neuartige Gamaschen. — Schweden: Versuchsmobilmachung. — Holland: Ministerkrisis. —
J apan : Verschiedenes.

Das kantonale Ernennungsrecht der Offiziere.

II.
In unserer letzten Nummer sprachen wir die

Hoffnung aus, das Vorkommnis mit Uri werde
allgemein zum Bewußtsein bringen, daß dem
Mißbrauch des kantonalen Ernennungsrechtes der
Bataillonskommandanten ein Ende gemacht werden
muß. Verschiedene Preßiiußerungen, die vor
Erscheinen unseres Artikels geschrieben worden sind,
aber uns leider erst später zu Gesicht kamen,
beweisen, daß es der Mahnung nicht bedurfte. Man
beginnt in weiteren Kreisen zu erkennen, daß der
mögliche Mißbrauch der Kantonalsouveränität in
militärischen Personenfragen nicht so harmlos
ist, wie bis dahin vielerorts geglaubt wurde,
man beginnt zu erkennen, daß es sieh mit dem Willen

des Volkes nach wirklicher Kriegstüchtigkeit
nicht vereinen läßt, daß heute noch Zustände
fortbestehen, deren Schaden nicht so groß, so lange die
Verhältnisse überhaupt noch derart waren, daß man
zu einem, volles .Vertrauen im Kriege verdienenden
Wehrwesen nicht kommen konnte. Jetzt ist das
anders geworden. Durch Annahme des Wehrgesetzes
von 1907 hat das souveräne Volk den bestimmten
Willen ausgesprochen, ein kriegstüchtiges Wehrwesen

zu bekommen, es hat die Darlegungen, daß es
unter den bisherigen Verhältnissen unmöglich sei,
anerkannt und hat bewilligt, was man von ihm dafür
verlangte.

Jetzt gilt es, dem Willen des Volkes nachzuleben.
Es genügt nicht bloß, dem Buchstaben des Gesetzes,
das bessern soll, nachzuleben, sondern man muß auch
die Anschauungen und Gewohnheiten aufgeben,
unter denen der Buchstabe des Gesetzes nur
verkümmert herrschen kann.

Solche Anschauungen und Gewohnheiten sind die
über die Ausübung des den Kantonen gelassenen
Ernennungsrechtes der Kommandanten ihrer Truppenkorps.

So lange an diesen festgehalten wird, ist es
niemals möglich, das kriegsbrauchbare Wehrwesen
zu erschaffen, das das souveräne Volk durch Annahme
des Gesetzes von 1907 herbeiführen wollte. Der ent¬

scheidende Einfluß der Truppenführung auf das

Allerwichtigste, auf die Kommandobesetzung, ist bei
der Hauptwaffe, bei der Infanterie, unterbunden,
man kann keine Truppenführung bekommen, die die
ihr im Krieg zufallende Verantwortlichkeit auf sich
nehmen kann.

In unserem vorigen Artikel haben wir schon in
einer Fußnote erwähnt, daß die Landesverteidigungskommission

durchaus nicht immer nur den nach
ihrer Ueberzeugung Befähigsten und nach Ancien-
nität Berechtigten zur Beförderung in ein
Bataillonskommando vorschlägt, sondern häufig sehr überlegt,

wer dem Kanton wohl „genehm" ist. Worin
dies „genehm" oder „nicht genehm" seine Ursache
haben kann, soll von uns nicht erörtert werden, der
durch die Tageszeitungen publik gewordene Fall mit
Uri lüftet den Vorhang hinlänglich. Nur das eine
sei gesagt, es wird förmlich als eine Pflicht
angesehen, das kantonale Ernenn ungsreeht zu brauchen
als Schutz der eigenen Kantonsangehörigen gegen
Benachteiligung durch ältere und besser befähigte
Kameraden anderer Kantone.

Und wer ist nun, der in den Kantonen die
Fähigkeitszeugnisse der ihnen zur Ernennung zu
Bataillonskommandanten vorgeschlagenen prüft und das
entscheidende Wort hat? Das sind die kantonalen
Militärdirektoren. Diese aber sind nicht immer
Offiziere in höherem Grad, oder Staatsmänner, die,
weil sie der Armee nicht mehr angehören oder weil
sie Militärs waren, niemals in ein dienstliches
Verhältnis zu demjenigen kommen können, über
dessen Eignung zum Kommando sie das maßgebende
Wort haben wollen. Gerade so gut können es in der
Armee eingeteilte Offiziere niederen Grades oder
auch Unteroffiziere oder Soldaten sein. Während
der Zeit ihrer Beamtung als kantonaler Regierungsrat

und Militärdirektor sind sie nicht von der
persönlichen Dienstleistung befreit und wollen gar
nicht davon befreit sein. Wenn sie dann die Uniform
anziehen, so stehen sie unter dem direkten
Kommando desjenigen, der seine Stellung ihnen verdankt
und der sofort zu ihrem Untergebenen in militärischen

Dingen wieder wird, sobald die ' Uniform
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